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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1954

Norm

ABGB §1052 B3

ZPO §405

Rechtssatz

Ein Klagebegehren kann nicht deshalb abgewiesen werden, weil der Kläger ihm zustehende Forderungen

aufrechnungsweise den Forderungen der Beklagten entgegengesetzt, seine Gegenleistungen aber nicht verzinsen will

und somit aus rechtlichen Gründen weniger leisten zu müssen glaubt.
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